
 

 

AGB der Traffego GmbH 

Die Geschäftsbedingungen der Traffego GmbH sind Be-

standteil aller, auch nachfolgender Geschäfte, sie werden 

durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung aner-

kannt. Andere Geschäftsbedingungen werden von der Traf-

fego GmbH, auch ohne schriftlichen Widerspruch, nicht 

anerkannt. 

I. Allgemeine Regelungen für alle Ver-

tragsarten 

a) Die folgenden Bestimmungen gelten für alle Verträge 

zwischen der Traffego GmbH (im Folgenden: Traffego 

GmbH) und deren Vertragspartnern (Im Folgenden: Ver-

tragspartner). 

1. Eigentumsvorbehalt 

a) Bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung behält 

sich die Traffego GmbH das Eigentumsrecht an den zur 

Verfügung gestellten Adressdatenbanken oder anderer 

urheberrechtlich geschützter Software oder Werken 

vor, soweit diese veräußert werden. 

2. Gewährleistung der Traffego GmbH 

a) Die Traffego GmbH haftet unbeschränkt nur für Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit auch ihrer gesetzlichen Ver-

treter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden 

sonstiger Erfüllungsgehilfen wird die Haftung auf sol-

che Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rah-

men des jeweils durchzuführenden Vertrages typi-

scherweise gerechnet werden muss. 

b) Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Traffego GmbH nur, 

sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für 

die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Be-

deutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung einer Kar-

dinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung nach Ziff. a) 

dieser Haftungsregelung entsprechend heranzuziehen. 

c) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen 

Wiederherstelleraufwand beschränkt, der bei regelmä-

ßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Si-

cherungskopien eingetreten wäre. 

3. Anwendbares Recht 

a) Auf alle Rechtsbeziehungen zu Traffego GmbH findet 

ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

4. Erfüllungsort, Gerichtsstand 

a) Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit 

dem Vertrag entstehende Streitigkeiten ist das Ge-

richt, das für den Geschäftssitz der Traffego GmbH 

(63225 Langen, Deutschland) örtlich und sachlich zu-

ständig wäre, wenn der Vertragspartner Kaufmann im 

Sinne des HGB, eine juristische Person des öffentli-

chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-

vermögen ist.  

b) Ist der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des 

Vertragspartners, auch bei Nichtkaufleuten, im Zeit-

punkt der Klageerhebung unbekannt und hat der Ver-

tragspartner nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbe-

reich des Gesetzes verlegt, gilt der unter I. 5. a) aufge-

führte Gerichtsstand als vereinbart.  

c) Alternativ hat die Traffego GmbH stets das Recht, den 

Vertragspartner auch an dessen Sitz zu verklagen. 

5. Salvatorische Klausel, abweichende Ver-
einbarungen 

a) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nicht 

rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit durch 

einen späteren Umstand verlieren oder sollte sich in 

diesem Vertrag eine Lücke herausstellen, so wird hier-

durch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmun-

gen nicht berührt. Änderungen des Vertrages bedürfen 

der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. 

II. Aufträge zur Versendung von Werbemit-

teln 

a) Die folgenden Bestimmungen gelten für ein Geschäfts-

verhältnis, in dem die Traffego GmbH damit beauftragt 

wird, Werbemittel für einen Kunden (im Folgenden: 

Auftraggeber) zu versenden. 

1. Vertragsschluss 

a) Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass seitens der 

Traffego GmbH ein schriftliches Angebot übersendet 
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wird. Dieses ist zu unterschreiben und vom Auftragge-

ber zurückzusenden. Mündliche oder fernmündliche 

Bestätigungen sind rechtlich nicht verbindlich. 

b) Das unterzeichnete Angebot muss unverzüglich nach 

Erteilung des Auftrages oder der Vereinbarung der Par-

teien über den Auftrag und rechtzeitig vor Durchfüh-

rung der Dienstleistung bzw. Durchführung der Kam-

pagne an die Traffego GmbH übersendet werden. Erst 

mit Übersendung des unterzeichneten Angebots an die 

Traffego GmbH gilt der Auftrag als erteilt. Die Traffego 

GmbH ist nicht verpflichtet, vor Zugang des unter-

zeichneten Angebotes die vereinbarte Leistung zu er-

bringen. Die im jeweiligen Angebot festgelegten Be-

dingungen sind für eine ordnungsgemäße Leistungser-

füllung maßgeblich. 

c) Wird ein Auftrag nach Rücksendung des unterzeichne-

ten Angebotes storniert, stellt die Traffego GmbH 20 % 

des Auftragswertes als Stornogebühr und Aufwands-

entschädigung in Rechnung. 

2. Freigabe 

a) Vor der Durchführung von Dienstleistungen hat der 

Auftraggeber den zu versendenden Inhalt zu prüfen 

und freizugeben und etwaige Mängel unverzüglich zu 

rügen. Unterlässt der Auftraggeber die Mängelrüge, so 

gilt die Durchführung als genehmigt. 

3. Newsletter 

a) Die Traffego GmbH ist berechtigt, an die von ihr vorge-

haltenen Adressaten Werbemittel zu versenden, die 

per Opt-In (Double-Opt-In, Confirmed-Opt-In oder Sin-

gle-Opt-In) ihre Einwilligung zum Erhalt von Werbung 

erteilt haben. Dieser Newsletter darf auch zielgrup-

penorientierte oder allgemeine Werbung enthalten.  

4. Reporting 

a) Grundlage für die Abrechnung von Kampagnen ist das 

Reporting des Servers der Traffego GmbH. Ein Report-

ing wird nur auf Anfrage übersendet und kann inner-

halb eines Zeitraumes von maximal einer Woche nach 

Abschluss einer Kampagne verlangt werden. Report-

ing-Reklamationen können nur binnen drei Werktagen 

nach Zugang des Reportings beim Vertragspartner er-

hoben werden. Danach gilt der Inhalt des Reportings 

als genehmigt. 

5. Adressenlieferung bzw. -versand, Re-
touren 

a) Trotz ständiger Aktualisierung und Überarbeitung ihrer 

Adressdateien kann die Traffego GmbH wegen der 

Fluktuation innerhalb der Adressgruppen keine Ge-

währ dafür bieten, dass in ihren Adressdateien zum 

Zeitpunkt der Auslieferung der Adressen oder Durch-

führung von Dienstleistungen sämtliche Anschriften 

postalisch richtig bzw. aktuell sind. Die Traffego GmbH 

kann nicht gewährleisten, dass ein Adressat das ist 

oder noch ist, wofür er sich bei der Erfassung oder der 

letzten Aktualisierung der Adressen ausgegeben hat 

oder von dritter Seite ausgegeben wurde. Aus diesem 

Grund liefert bzw. versendet die Traffego GmbH in der 

Regel 5-10 % mehr Adressen bzw. E-Mails, SMS 

und/oder Faxe als bestellt bzw. vereinbart. Eine Nach-

lieferung für nicht zustellbare bzw. nicht mehr aktuelle 

Adressen sowie eine Rückvergütung ist somit abgegol-

ten. 

6. Rechtegewährleistung  

a) Der Auftraggeber gewährleistet und sichert zu, dass er 

im Hinblick auf jegliches der Traffego GmbH zur Verfü-

gung gestelltes Material (Beispiel: Werbeinhalte, 

Adressdatenbanken, Software usw.) alle zur Durchfüh-

rung der Dienstleistung erforderlichen Rechte besitzt. 

Der Auftraggeber stellt die Traffego GmbH von allen 

Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung 

wettbewerbsrechtlicher, strafrechtlicher, urheber-

rechtlicher und/oder sonstiger gesetzlicher Bestim-

mungen entstehen können, soweit ein Verstoß gegen 

die in S.1 vereinbarte Gewährleistung vorliegt. Die 

Freistellung erstreckt sich auch auf die bei der not-

wendigen Rechteverteidigung gegenüber Dritten ent-

stehende Kosten. Die vom Auftraggeber zur Verfügung 

gestellten Inhalte und sonstige Materialien haben den 

technischen Standards, Vorgaben und Formaten der 

Traffego GmbH zu entsprechen. Für erkennbar unge-

eignete oder beschädigte Vorlagen, welche der Auf-

tragnehmer zur Verfügung stellt, fordert die Traffego 

GmbH Ersatz an. Das Vorstehende gilt sinngemäß auch 

für die vom Auftraggeber genannten Online-Adressen, 

auf die das Werbemittel verweisen soll. Bei nicht ord-

nungsgemäßer, insbesondere verspäteter Anlieferung 

oder nachträglicher Änderung wird keine Gewähr für 

die vereinbarte Verbreitung des Werbemittels über-

nommen. 

b) Der Auftraggeber räumt der Traffego GmbH alle Rechte 

zur Nutzung ein, die notwendig und zweckdienlich 
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sind, um die Dienstleistung für den Auftraggeber zu er-

bringen. Der Auftraggeber haftet der Traffego GmbH 

insbesondere auch für die Tatsache, dass die zur Ver-

fügung gestellten persönlichen Daten unter Einhaltung 

der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert, 

genutzt und übermittelt wurden und dass, soweit eine 

Übersendung von Werbung nicht aus gesetzlichen 

Gründen erlaubt ist, eine ordnungsgemäße und voll-

ständig beweisbare Einwilligung des Empfängers für 

jede Art der vereinbarten Werbeübersendung vorliegt. 

c) Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Traffego GmbH im 

Falle eines Rechtsstreits oder eines Auskunftsverlan-

gens seitens des Werbe-Empfängers alle erforderlichen 

Daten und Protokolle im Zusammenhang mit der Ein-

willigungserklärung in den Erhalt der jeweiligen Wer-

bung und/oder der sonstigen gesetzlichen Vorausset-

zungen, welche den Erhalt von Werbung einwilligungs-

frei erlauben (insbesondere vertragliche Beziehungen 

mit dem Werbeempfänger) zur Verfügung zu stellen. 

Hierzu gehören unter anderem der genaue Text der 

Einwilligungserklärung, der gesamte Zusammenhang, 

in dem diese stand (Beispiel: Screenshot der Internet-

Seite, in der die Erklärung aufgeführt war), der Prozess 

der Erklärung (Beispiel: Anklicken einer Checkbox), die 

gesamten Protokolle, welche das Opt-In-Verfahren o-

der andere Verifizierungen (Beispiel: die Verifizierung 

einer Telefonnummer und/oder deren Zuordnung zum 

Erklärenden) beweisen, inklusive der Logfiles und der 

IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Erteilung der Einwil-

ligungserklärung und sonstige Daten, die mit der Ein-

willigung zusammen erhoben wurden, soweit daten-

schutzrechtliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. 

d) Der Auftraggeber versichert, dass der Inhalt der zur 

Verfügung gestellten Werbung allen einschlägigen Ge-

setzen und Vorschriften entspricht. Vor Beginn der Er-

bringung der Dienstleistungen erwirkt der Auftragge-

ber alle gegebenenfalls erforderlichen Anmeldungen, 

Registrierungen und Genehmigungen, Zulassungen 

und/oder Lizenzen und holt alle behördlichen und pri-

vaten Einwilligungen ein, um die Nutzung, Verarbei-

tung, Speicherung, Bekanntgabe und Übermittlung der 

von der Traffego GmbH zu erbringenden Dienstleistun-

gen zu ermöglichen. 

e) Die Traffego GmbH ist nicht verpflichtet, die seitens 

des Auftraggebers zur Verfügung gestellten Daten oder 

Werbeinhalte auf mögliche Verletzungen von Gesetzen 

und Rechtsvorschriften zu überprüfen. 

f) Neben Freistellungsansprüchen behält sich die Traf-

fego GmbH sämtliche Schadens- und Aufwendungser-

satzansprüche vor. Daneben behält sich die Traffego 

GmbH im Falle von Verstößen gegen rechtliche Best-

immungen oder gegen die Vereinbarung aus Punkt II 5. 

dieses Vertrages das Recht vor, die bestehenden Ver-

träge ganz oder teilweise fristlos zu kündigen 

und/oder Dienstleistungen auszusetzen und/oder de-

ren Durchführung abzulehnen. 

7. Nutzungsrecht an Marken 

a) Der Auftraggeber gewährt der Traffego GmbH das 

ausschließliche Recht, die Marken, Logos und Kenn-

zeichen des Auftraggebers weltweit in dem Umfang zu 

nutzen, der zur Erbringung der vereinbarten Dienstleis-

tungen notwendig und zweckdienlich sind. Ein Recht, 

Sublizenzen zu erteilen, wird nicht eingeräumt. 

III. Adressdatengenerierung 

a) Die folgenden Bestimmungen gelten für Verträge, in 

denen die Traffego GmbH Adressdaten dadurch gene-

riert, dass ein Adressinhaber seine Einwilligung in den 

Erhalt von Werbung auch für bestimmte Partner 

und/oder Sponsoren erteilt und der Geschäftspartner 

in diesem Zusammenhang als Partner und/oder 

Sponsor aufgeführt wird. 

1. Vertragsschluss 

a) Der Vertrag kommt nur schriftlich zustande. Mündliche 

oder fernmündliche Bestätigungen sind rechtlich nicht 

verbindlich. 

b) Die Traffego GmbH hält zum Zwecke des schriftlichen 

Vertragsschlusses ein vorformuliertes Angebot bereit, 

das dem Geschäftspartner übersendet wird. Das unter-

zeichnete Angebot muss unverzüglich nach Erteilung 

des Auftrages oder der Vereinbarung der Parteien über 

den Auftrag und rechtzeitig vor Durchführung der Kam-

pagne zur Adressdatengenerierung (z.B. Gewinnspiel) 

an die Traffego GmbH übersendet werden. Die Traffego 

GmbH ist nicht verpflichtet, vor Abschluss eines 

schriftlichen Vertrages, in der Regel durch Rücksen-

dung eines vom Geschäftspartner unterzeichneten An-

gebotes, die vereinbarte Leistung zu erbringen. Die von 

der Traffego GmbH in deren Angebot festgelegten Be-

dingungen sind für eine ordnungsgemäße Leistungser-

füllung maßgeblich. 
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2. Datennutzung, Verbot des Weiterverkaufs 

a) An den von der Traffego GmbH gelieferten Adressen 

besteht der Datenbankurheberrechtsschutz, sie dürfen 

daher nur in dem mit der Traffego GmbH vereinbarten 

Umfang genutzt werden. Die Adressdaten sind zur ei-

genen Nutzung im Rahmen einer Direktwerbeaktion 

des Bestellers unter Beachtung der Vorschriften der 

einschlägigen Gesetze bestimmt. Ein Adressdatum 

darf höchstens 5 Mal pro Woche genutzt werden. Eine 

Weitergabe der Adressdaten an Dritte ist untersagt, 

soweit es sich nicht ausschließlich um einen Fall des § 

28 Abs.2 Ziffer 2 b) (Gefahrenabwehr) oder des § 34 

(Auskunft an den Betroffenen, auch dessen gesetzli-

chen Vertreter oder Bevollmächtigten) BDSG handelt. 

Das Recht staatlicher Behörden (z.B. Datenschutzauf-

sichtsbehörden, Ermittlungsbehörden) zur Anforde-

rung von Daten in einem konkreten Fall bleibt unbe-

rührt; der Geschäftspartner ist zur Übermittlung von 

Daten diesbezüglich befugt. Die Traffego GmbH ist be-

rechtigt, den Adressdaten Kontrolladressen beizufü-

gen, welche 3 % der Gesamtdaten nicht überschreiten. 

Durch die Kontrolladressen wird sichergestellt, dass 

die Adressdaten nicht an unberechtigte Dritte weiter-

geleitet werden. Im Falle eines durch die unbefugte 

Nutzung einer Kontrolladresse nachgewiesenen Da-

tenmissbrauchs ist die Traffego GmbH berechtigt, die 

bestehenden Verträge fristlos zu kündigen. Unabhän-

gig von Schadenersatz- und Aufwendungsersatzan-

sprüchen der Traffego GmbH verpflichtet sich der Ge-

schäftspartner im Falle eines durch die Kontrolladres-

se nachgewiesenen Datenmissbrauchs zur Zahlung ei-

ner Vertragsstrafe in Höhe von 25.000,- € sowie zur 

Unterzeichnung einer strafbewehrten Unterlassungs-

erklärung folgenden Wortlauts: 

[1. vollständige Adresse des Geschäftspartners 

sowie 2. aller Geschäftsführer persönlich] (Unterlas-

sungsschuldner) verpflichten sich gesamtschuldne-

risch gegenüber der Traffego GmbH, Heinrich-Hertz-

Straße 24, 63225 Langen (Unterlassungsgläubigerin) 

bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung 

unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusam-

menhangs fällig werdenden und in das billigende Er-

messen der Traffego GmbH, gegebenenfalls vom zu-

ständigen Gericht zu überprüfende, Vertragsstrafe 

es zu unterlassen,  

ein seitens der Traffego GmbH generiertes Adressda-

tum an Dritte weiterzuleiten, soweit es sich nicht um 

einen Fall des § 28 Abs.2 Ziffer 2 b) oder des § 34 

BDSG handelt. 

3. Klassifizierung als Sponsoring 

a) Die Traffego GmbH haftet nicht dafür, dass die Verein-

barung und ihre Durchführung als Sponsoring im Sinne 

der finanzrechtlichen Vorschriften klassifiziert wird. 

4. Haftungsbegrenzung 

a) Neben der im allgemeinen Teil dieses Vertrages aufge-

führten Haftungsbegrenzung steht die Traffego GmbH 

nicht dafür ein, dass es von einem Gericht möglicher-

weise als unzureichend erachtet wird, wenn eine Ein-

willigung in den Erhalt von Email-Werbung so weit 

geht, dass den konkret aufgeführten Partnern und 

Sponsoren das Recht eingeräumt wird, für einen nicht 

vorherbestimmten Zeitraum in eigenem Namen (selbst) 

Werbung für Dritte zu versenden, ohne dass von vor-

neherein festgelegt werden kann, welchen Inhalt diese 

Werbung für Dritte haben wird und/oder für welche 

Dienstleistungen/Produkte bzw. für welche Geschäfts-

bereiche geworben werden wird. 

IV. Listbroker 

a) Die folgenden Bestimmungen betreffen Vertragsver-

hältnisse zwischen der Traffego GmbH und einem List-

broker (im Folgenden: Geschäftspartner). 

1. Vertragsschluss 

a) Der Vertrag kommt nur schriftlich zustande. Mündliche 

oder fernmündliche Bestätigungen sind rechtlich nicht 

verbindlich. 

b) Die von der Traffego GmbH in deren Angebot festgeleg-

ten Bedingungen sind für eine ordnungsgemäße Leis-

tungserfüllung maßgeblich. Soweit der Vertrag nur im 

Wege der Auftragsdatenverarbeitung (§ 11 BDSG) 

rechtssicher abgeschlossen werden kann, verpflichtet 

sich der Geschäftspartner, nach Abschluss der Eini-

gung über alle wesentlichen Vertragsbestandteile ei-

nen den gesetzlichen Anforderungen des § 11 BDSG 

entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen. Der Ge-

schäftspartner sichert insbesondere zu, die gesetzlich 

normierten Kontrollbefugnisse zu dulden und den ge-

setzlich vorgesehenen Weisungsbefugnissen nachzu-

kommen. 
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2. Datennutzung 

a) Agenturen und/oder Listbroker dürfen das von der 

Traffego GmbH zur Verfügung gestellte Adressmaterial 

grundsätzlich nur dazu verwenden, die konkret verein-

barten Dienstleistungen vorzunehmen. Die Rechte der 

Traffego GmbH aus §§ 87a ff. UrhG bleiben unberührt. 

b) Die Agentur/ der Listbroker erhält darüber hinaus kein 

Nutzungsrecht an dem Adressmaterial, es sei denn, 

das Adressmaterial wird ausdrücklich zur eigenen Ver-

wendung erworben. 

V. Beauftragung dritter Unternehmen mit 

Bewerbung eigener Dienstleistungen, 

Waren oder Gewinnspiele 

a) Die folgenden Bestimmungen gelten für Verträge, in 

denen die Traffego GmbH einen Auftragnehmer (im 

Folgenden: Geschäftspartner) damit beauftragt, eigene 

Waren oder Dienste zu bewerben. 

1. Rechtegewährleistung  

a) Der Geschäftspartner gewährleistet und sichert zu, 

dass er alle zur Durchführung der Dienstleistung erfor-

derlichen Rechte besitzt, soweit er selbst das erforder-

liche Material (z.B. Adressdatenbanken, Werbeinhalte, 

Software usw.) stellt. Der Auftraggeber stellt die Traf-

fego GmbH von allen Ansprüchen Dritter frei, die we-

gen der Verletzung wettbewerbsrechtlicher, strafrecht-

licher, urheberrechtlicher und sonstiger gesetzlicher 

Bestimmungen entstehen können, soweit ein Verstoß 

gegen die in S.1 festgelegte Gewährleistung vorliegt. 

Die Freistellung erstreckt sich auch auf die bei der 

notwendigen Rechteverteidigung gegenüber Dritten 

entstehenden Kosten.  

2. Auskunft 

a) Der Geschäftspartner ist verpflichtet, der Traffego 

GmbH im Falle eines Rechtsstreits oder eines Aus-

kunftsverlangens seitens des Werbe-Empfängers alle 

erforderlichen Daten und Protokolle im Zusammen-

hang mit der Einwilligungserklärung in den Erhalt der 

jeweiligen Werbung und/oder der sonstigen gesetzli-

chen Voraussetzungen, welche den Erhalt von Wer-

bung einwilligungsfrei erlauben (insbesondere vertrag-

liche Beziehungen mit dem Werbeempfänger) zur Ver-

fügung zu stellen. Hierzu gehören unter anderem der 

genaue Text der Einwilligungserklärung, der gesamte 

Zusammenhang, in dem diese stand (Beispiel: 

Screenshot der Internet-Seite, in der die Erklärung 

aufgeführt war), der Prozess der Erklärung (Beispiel: 

Anklicken einer Checkbox), die gesamten Protokolle, 

welche das Opt-In-Verfahren oder andere Verifizierun-

gen (Beispiel: die Verifizierung einer Telefonnummer 

und/oder deren Zuordnung zum Erklärenden) bewei-

sen, inklusive der Logfiles und der IP-Adresse, Datum 

und Uhrzeit der Erteilung der Einwilligungserklärung 

und sonstige Daten, die mit der Einwilligung zusam-

men erhoben wurden, soweit datenschutzrechtliche 

Bestimmungen nicht entgegenstehen. 

Stand: 01.05.2018 


